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Kernarbeitszeiten
09:00-12:00 Uhr
14:00-15:30 Uhr
Freitag 9:00-12:00 Uhr

Verkehrsanbindung
Bus ab Hauptbahnhof
Linien 8,9,27,460 bis Haltestelle
Stadttheater

Parkmöglichkeiten
Parkhaus Görresplatz
Behindertenparkplatz: Regierungsstr.
vor dem Oberlandesgericht

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Postfach 20 03 61 | 56003 Koblenz
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Vollzug des Landestransparenzgesetzes (LTranspG)
Antrag auf Informationen zu der Firma Amazon Logistikzentrum, Koblenz

Sehr geehrter Herr Semsrott,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens vom 08.05.2020, mit dem Sie als An-
tragssteller nach §§11ff. Landestransparenzgesetz (LTranspG) Informationen über 
das Amazon-Logistikzentrum in Koblenz anfordern. 
Gemäß §13 Abs. 1 LTransP wird der betroffenen Firma die Gelegenheit gegeben Stel-
lung zu dieser Einsicht zu nehmen, ob durch die Überlassung der entsprechenden Do-
kumente

1. Rechte an geistigem Eigentum oder an Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen 
verletzt würden,

2. durch das Bekanntwerden der Informationen personenbezogene Daten Dritter 
offenbart würden,

3. Informationen, die dem Statistikgeheimnis unterliegen offenbart würden. 

Nach §12 Absatz 3 LTranspG verlängert sich hiermit auch Ihre Frist zum Informations-
zugang um die Frist, die beteiligten Dritten nach § 13 Satz 1 LTranspG zur Stellung-
nahme eingeräumt wird. Dies sind maximal vier Wochen. 
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Auf Ihre Anfrage nach den Kosten des Verfahrens lässt sich hier folgendes festhalten:
Gebühren fallen nach dem Landesgebührengesetz für Rheinland-Pfalz (LGebG) in 
Verbindung mit der Landesverordnung über die Gebühren für Amtshandlungen allge-
meiner Art (Allgemeines Gebührenverzeichnis) in der jeweils gültigen Fassung an und 
sehen im Falle der Auskunft einen Rahmen von 38,00€ bis 760,00€ vor. Berechnet 
wird dies nach Umfang der Arbeiten. Da Sie sehr ausführliche und umfassende Infor-
mationen angefordert haben kann abschätzend nur angegeben werden, dass hier 
durchaus der vorgegebene Rahmen ausgeschöpft werden könnte. 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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